
Unterbrechen des 
Abschleppens?

Einem Autolenker wur-
den mit Bescheid die Kos-
ten für die Entfernung und
Aufbewahrung seines Fahr-
zeugs in Höhe von 168 Euro
vorgeschrieben. In seiner
Beschwerde kritisierte der
Beschwerdeführer die von
der belangten Behörde vor-
genommene Beweiswürdi-
gung. Er habe keine Ver-
kehrsbeeinträchtigung ver-
ursacht und das Umkehren
in einer Umkehrzone nicht
unmöglich gemacht. 

Darüber hinaus hätte der
Abschleppvorgang nach
Ansicht des Lenkers abge-
brochen werden müssen,
als er zu dem Abschlepp-
vorgang hinzukam. Die be-
langte Behörde sei „voll-
kommen tatsachenwidrig“

davon ausgegangen, dass
die „vollendete“ Verladung
seines Fahrzeuges auf dem
Abschleppfahrzeug als er-
wiesen anzusehen gewesen
sei. In der „Verpflichtung
zum Kostenersatz für eine
durchgeführte Abschlep-
pung“ samt „nachfolgender
Aufbewahrung eines Fahr-
zeugs“ meinte der – rechts-
kundige – Beschwerdefüh-
rer, eine „Doppelbestra-
fung“ erkennen zu können.

Der Verwaltungsge-
richtshof kann die vorge-
nommene Beweiswürdigung
einer Behörde nur dort einer
Überprüfung unterziehen,
wo es sich um die Schlüs-
sigkeit des vorgenommenen
Denkprozesses handelt. Er
kann untersuchen, ob die
gewürdigten Beweisergeb-
nisse in einem ordnungs-
gemäßen Verfahren ermit-

telt worden sind, nicht aber
deren konkrete Richtigkeit.
In Ermangelung eines Zwei-
fels an der Schlüssigkeit der
von der belangten Behörde
dargelegten Erwägungen
durch den Beschwerdefüh-
rer konnte eine Überprüfung
vom Verwaltungsgerichts-
hof im konkreten Fall nicht
durchgeführt werden. 

Zu dem Vorwurf, dass
eine Verkehrsbeeinträchti-
gung „faktisch“ nicht statt-
gefunden habe, verwies der
Verwaltungsgerichthof le-
diglich auf eine bereits er-
gangene Entscheidung
(VwGH 1992/02/0052). Aus
dieser geht hervor, dass für
die Rechtmäßigkeit einer
Abschleppung nach § 89a
Abs. 2 StVO eine bereits
eingetretene Verkehrsbeein-
trächtigung nicht erforder-
lich ist. Vielmehr genügt die

begründete Besorgnis, dass
eine Verkehrsbehinderung
eintreten werde. Darüber
hinaus wird nicht die Un-
möglichkeit eines Umkehr-
manövers durch andere Ver-
kehrsteilnehmer verlangt, es
reicht die erhebliche Er-
schwernis desselben für eine
Verkehrsbeeinträchtigung
aus.

Die Rüge des Beschwer-
deführers, der Abschlepp-
vorgang hätte nach seinem
Hinzukommen nicht fortge-
setzt werden dürfen (weil
der Abschleppvorgang noch
nicht abgeschlossen gewe-
sen war), bezeichnete das
Höchstgericht als geradezu
mutwillig.

In einer früheren Stel-
lungnahme des Beschwer-
deführers hatte dieser die
Position des angeschleppten
Fahrzeuges nämlich „be-
findlich auf der Ladefläche“
– als unbestritten dokumen-
tiert. Befindet sich das Fahr-
zeug bereits auf der Lade-
fläche des Abschleppwa-
gens, so ist damit längst ein
Stadium des Abschleppvor-
gangs erreicht, in dem die
Entfernung des Fahrzeugs
vom Abstellort fortgesetzt
werden darf. Hiefür genügt
es, dass das Fahrzeug „be-
reits in die Luft gehoben“
worden ist.

Den Aspekt der „Doppel-
bestrafung“ konnte der Ver-
waltungsgerichtshof in kei-
ner Weise nachvollziehen;
dem Argument des Be-
schwerdeführers, wonach
nur die bis zu seinem Ein-
treffen am Abstellort bereits
angefallenen Kosten „indi-
viduell-konkret“ zu berech-
nen wären,  begegnete der
VwGH damit, dass es für
die Höhe der nach Bausch-
beträgen vorzuschreibenden
Kosten iSd § 89a Abs. 7 St-
VO ohne Bedeutung sei,
wie weit die Abschleppung
tatsächlich erfolgt ist. 

Die Beschwerde wurde
als unbegründet abgewie-
sen.

(VwGH 2004/02/0132)
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Abschleppung: Befindet sich das Auto bereits auf der Ladefläche des Abschleppwagens, 
darf die Entfernung des Fahrzeugs vom Abstellort fortgesetzt werden. Es genügt, dass das
Fahrzeug „bereits in die Luft gehoben“ worden ist.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Abbruch eines 

Abschleppvorgangs und rechtliche Relevanz der Beendung einer Amtshandlung.



Alkotest nach beende-
ter Amtshandlung?

Am 26. April 2000, um
21.50 Uhr wurde in Wien
ein Autolenker nach einem
Auffahrunfall dabei betre-
ten, sein Fahrzeug in einem
durch Alkohol beeinträch-
tigten Zustand gelenkt zu
haben. Bei Eintreffen der
Polizeibeamten machte der
Beschwerdeführer verwir-
rende und teilweise sinnlose
Angaben und musste sogar
gehalten werden, weil er zu
stürzen drohte. Er versuchte
sogar wegzulaufen. Sein
Verhalten veranlasste die
Beamten dazu, ihn zu einer
Überprüfung der Atemluft
mittels Aklomat aufzufor-
dern. Die Untersuchung war
jedoch aus „in der Person
gelegenen Gründen“ nicht
möglich, da sich der Lenker
weigerte, in das Mundstück
zu blasen. Er stimmte auch
einer Untersuchung durch
einen Amtsarzt nicht zu.
Stattdessen wollte er in ein
Spital seiner Wahl zur Un-
tersuchung durch einen dor-
tigen Arzt gebracht werden.
In Folge schlenderte er zu
Fuß in Richtung 3. Bezirk,
worauf er einige Minuten
später von den Polizeibeam-
ten verletzt vorgefunden
wurde. Er wurde mit der
Rettung in das Lorenz-
Böhler-Krankenhaus ge-
bracht. Dort stieß er erneut
auf die Polizeibeamten; ei-
ner der beiden forderte ihn
neuerlich zu einem Alko-
mattest auf (etwa gegen
23.50 Uhr). Diesmal stimm-
te der Beschwerdeführer
ausdrücklich einer amtsärzt-
lichen Untersuchung zu,
worauf sich der Polizist
zwecks Anforderung des
Amtsarztes entfernte. Inzwi-
schen erklärte der spätere
Beschwerdeführer gegenü-
ber dem verbliebenen Be-
amten, er müsse die Toilette
aufsuchen. Als eine Kran-
kenschwester erklärte, dass
in der eingeschlagenen
Richtung kein WC zu fin-

den sei, begann der Be-
schwerdeführer zu laufen
und stürzte über einen Stie-
genabsatz. Aufgrund einer
weiteren Verletzung ver-
ständigte der Polizeibeamte
zur Wundversorgung einen
Arzt. Als dieser jedoch mit
dem zwischenzeitlich ange-
troffenen Kollegen zurück-
kam, war der Beschwerde-
führer verschwunden. 

Die Strafbehörde befand
den Lenker für schuldig, ei-
ne Verwaltungsübertretung
nach § 99 Abs. 1 lit b StVO
begangen zu haben. Die be-
reits um 21.50 Uhr vorgele-
gene strafbare Verweige-
rung der Alkomatenuntersu-
chung wurde als rechtlich
irrelevant bewertet. Die Ent-
fernung – trotz vorangehen-
der Zustimmung – während
der Verständigung des
Amtsarztes wurde von der
Behörde als Verweigerung
der amtsärztlichen Untersu-
chung angesehen. 

Der VwGH teilte diese
Rechtsmeinung nicht. Die
belangte Behörde übersehe,
dass der Beschwerdeführer
bereits am Unfallort zur
Überprüfung der Atemluft
auf Alkoholgehalt aufgefor-
dert worden war und diese
Amtshandlung beendet wur-
de. Entgegen der Ansicht
der belangten Behörde kom-
me diesem Faktum sehr
wohl rechtliche Relevanz
zu, als § 5 Abs. 5 erster Satz
StVO (Vorführung vor ei-
nen Amtsarzt) ohne die
Voraussetzungen des § 5
Abs. 2 StVO (Vorrausset-
zungen, um einen Alkomat-
test durchführen zu dürfen)
nicht anwendbar sei. Im Be-
schwerdefall hätte dies er-
fordert, dass der Beschwer-
deführer „neuerlich“ ein
Fahrzeug gelenkt habe, was
allerdings nicht zutraf.

Der Bescheid wurde hin-
sichtlich dieses Spruch-
punktes wegen Rechtswid-
rigkeit seines Inhaltes auf-
gehoben.

(VwGH 2001/02/0216)
Christina Fichtinger

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 7-8/06

Rechtsanwalt

Dr. Rudolf MAYER
Verteidiger

A-1090 Wien
Universitätsstraße 8/2

Tel. 406 89 90
Fax 406 89 90-11

e-mail: claudia@via.at


